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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.2001

Norm

ABGB §1074 f

Rechtssatz

Die Erstreckung des Vorkaufsrechts auf mehrere Vorkaufsfälle kann wirksam vereinbart werden. In der Erklärung des

Verp2ichteten, die Vorkaufsbelastung auf den Rechtsnachfolger zu überbinden, liegt keine unzulässige Verlängerung

des Vorkaufsrechts.
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